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Norm

AVG §16;

FrG 1997 §36 Abs1;

FrG 1997 §36 Abs2 Z8 idF 2002/I/069;

FrG 1997 §36 Abs4;

SPG 1991 §5;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/18/0127 E 18. März 2003 RS 1 (Hier: Die Fremde wurde von einem "Gendarmeriebeamten" betreten. Die

Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat der belBeh mit einem im Akt befindlichen Schreiben mitgeteilt, es

hänge von der Würdigung der aufgenommenen Beweise ab, ob die Fremde mit der Lokalinhaberin ein

Beschäftigungsverhältnis iSd § 2 Abs. 2 AuslBG begründet habe. Sollten keine Gefälligkeitsdienste vorliegen, so würde

es sich um eine unerlaubte Beschäftigung handeln. Darüber hinaus könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich

um eine selbstständige Tätigkeit handle. Damit hat die Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice nicht die vom

Gesetz verlangte Aussage über die Unzulässigkeit einer konkreten Beschäftigung getroffen.)

Stammrechtssatz

Die belBeh hat den angefochtenen Bescheid in einem Verfahren betreEend Erlassung eines befristeten

Aufenthaltsverbotes spruchgemäß (auch) auf § 36 Abs. 2 Z 8 FrG 1997 gestützt. Diese Bestimmung verlangt, dass die

Betretung eines Fremden von den dort bezeichneten Organen erfolgt. Da der Fremde von "Beamten der

Bundespolizeidirektion Innsbruck" betreten wurde, ist diese Voraussetzung vorliegend nicht gegeben. Der Fremde

wäre dadurch aber nur dann in einem Recht als verletzt zu erachten, wenn der angefochtene Administrativbescheid

nicht in § 36 Abs. 4 FrG 1997 eine Grundlage Hnden kann, der Vorsorge für den Fall triEt, dass eine Betretung nicht von

den in § 36 Abs. 2 Z 8 genannten Organen, sondern von Organen des öEentlichen Sicherheitsdienstes erfolgt. Die

belBeh hat in der Begründung des bekämpften Bescheides § 36 Abs. 4 FrG 1997 herangezogen. Die in dieser

Bestimmung genannten "Organe des öEentlichen Sicherheitsdienstes" sind - wie nach dem hier maßgeblichen § 5 SPG

1991, festgelegt - Angehörige der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheitswachekorps, der Kriminalbeamtenkorps,

der Gemeindewachkörper sowie des rechtskundigen Dienstes bei Sicherheitsbehörden, wenn diese Organe zur

Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigt sind. Bei den in der Bescheidbegründung genannten
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Beamten der Bundespolizeidirektion Innsbruck handelt es sich um Angehörige des dieser Behörde beigegebenen

Bundessicherheitswachekorps. Die Anwendbarkeit des § 36 Abs. 4 legcit setzt aber weiters "die Mitteilung eines

Arbeitsinspektorates oder einer Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice über die Unzulässigkeit der Beschäftigung

nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz" voraus, um die Betretung durch ein Organ des öEentlichen

Sicherheitsdienstes einer solchen durch die in § 36 Abs. 2 Z 8 FrG 1997 genannten Organe gleichhalten zu können. Das

Ergebnis der im Aktenvermerk festgehaltenen Erhebungen der Erstbehörde beim genannten Arbeitsinspektorat, dass

der Fremde über keine Beschäftigungsbewilligung verfüge, dass zwei frühere Anträge des Fremden "abgelehnt"

worden seien, und dass er nicht als Arbeitnehmer in dem in Rede stehenden Lokal gemeldet sei, vermag die im § 36

Abs. 4 FrG 1997 verlangte Stellungnahme dieser Stelle, dass die konkret vorgeworfene Beschäftigung vom Fremden

nach dem AuslBG nicht hätte ausgeübt werden dürfen, nicht zu ersetzen. Die belBeh ist daher in der Begründung des

angefochtenen Bescheides zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 FrG 1997

vorlägen. Damit stellt aber auch ihre Beurteilung, dass der angefochtene Bescheid auf § 36 Abs. 2 Z 8 (iVm § 36 Abs. 4)

FrG 1997 gestützt werden könne, eine Verletzung des Fremden in einem subjektiv öffentlichen Recht dar.
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